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Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für Staatsbeiträge in der Quartierarbeit für den Betrieb 
von 15 Quartiertreffpunkten, zwei Stadtteilsekretariaten und einer Quartierkoordination in den 
Jahren 2020 bis 2023 
 
19.0761.02, Bericht der BKK vom 01.04.2020 

 

://: Zustimmung mit Änderungen 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 19.0761.01 vom 13. November 2019 sowie in den schriftlichen Bericht der 
Bildungs- und Kulturkommission Nr. 19.0761.02 vom 1. April 2020, beschliesst: 

 

1. Für den Betrieb je eines Quartiertreffpunktes in den Jahren 2020 bis 2023 werden den 15 
folgenden Trägerschaften Ausgaben in der Höhe von gesamthaft Fr. 5‘648'000 
(Fr. 1'412'000 pro Jahr) bewilligt:  

1. Verein Treffpunkt Breite Fr. 100‘000  

2. Verein Familienzentrum Gundeli Fr. 100‘000   

3. Verein Kontaktstelle für Eltern und Kinder Basel-West Fr. 100‘000  

4. Quartiertreffpunkt Kasernenareal Fr. 100‘000   

5. Verein Quartiertreffpunkt Wettstein Fr. 100‘000   

6. Trägerverein Quartierzentrum Bachletten Fr. 100‘000  

7. Verein Quartiertreffpunkt LoLa Fr. 100‘000   

8. Trägerverein Quartiertreffpunkt Kleinhüningen Fr. 100‘000  

9. Elternverein MaKly Fr. 100‘000  

10. Verein Union Begegnungszentrum Kleinbasel Fr. 100‘000  

11. Verein Quartiertreffpunkt Hirzbrunnen Fr. 100‘000  

12. Verein Eltern Centrum Hirzbrunnen ELCH Fr. 100‘000  

13. Verein Gleis 58 (Quartiertreffpunkt Rosental) Fr. 100‘000  

14. Sozialverein St. Johannes: Kontaktstelle Eltern und Kinder St. Johann Fr. 56‘000  

15. Verein Quartieroase Bruderholz Fr. 56‘000 

 

2. Für Leistungen im Frühbereich werden den folgenden vier Trägerschaften in den Jahren 
2020 bis 2023 Ausgaben in der Höhe von gesamthaft Fr. 720'000 (Fr. 180'000 pro Jahr) 
bewilligt: 

1. Elternverein MaKly Fr. 50’000 

2. Sozialverein St. Johannes: Kontaktstelle Eltern und Kinder St. Johann Fr. 45'000 

3. Verein Familienzentrum Gundeli Fr. 40’000 

4. Treffpunkt Breite Fr. 40'000 

5. Weiterbildung Fr. 5'000 
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3. Für den Betrieb je eines Stadtteilsekretariats / Quartierkoordination werden den drei 
Dachträgerorganisationen in den Jahren 2020 bis 2023 Ausgaben in der Höhe von 
gesamthaft Fr. 1‘440‘000 (Fr. 360'000 pro Jahr) bewilligt: 

1. Trägerverein Stadtteilsekretariat Kleinbasel Fr. 160'000   

2. Trägerverein Stadtteilsekretariat Basel-West Fr. 130’000 

3. Trägerverein Quartierkoordination Gundeldingen Fr. 70'000  

4. Der Quartierkoordination Gundeldingen werden die Staatsbeiträge erst dann ausbezahlt, 
wenn sich der Vorstand mit einem Präsidium und einem Vizepräsidium konstituiert, die 
Statuten entsprechend angepasst wurden und eine professionelle Zusammenarbeit mit 
den vier ausgetretenen Vereinen auf Projektebene gewährleistet ist. 

5. Für den Betrieb der mobilen Quartierarbeit in Klybeck-Kleinhüningen in den Jahren 2020 
bis 2023 wird dem Trägerverein Quartiertreffpunkt Kleinhüningen Ausgaben in der Höhe 
von gesamthaft Fr. 300'000 (Fr. 75'000 pro Jahr) bewilligt. 

6. Für zusätzliche projektbezogene Leistungen für die Quartiertreffpunkte, 
Stadtteilsekretariate und die Quartierkoordination wird in den Jahren 2020 bis 2023 eine 
Rahmenausgabe in der Höhe von gesamthaft Fr. 400‘000 (Fr. 100‘000 pro Jahr) bewilligt. 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum.  

 


